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Vorwort zur 14. Auflage

Die mit der kompletten Neubearbeitung in der 11.Auflage (2005) gewählte Struktur
hat sich bewährt und bleibt auch in der 14.Auflage unverändert. Wie in der 12.Auflage
(2009) und der 13.Auflage (2012) dient auch die 14.Auflage der Aktualisierung und
damit der Einarbeitung aller seit der 13.Auflage hinzugekommenen neuen Entwick-
lungen in allen völkerrechtsrelevanten Bereichen (Rechtsetzung, Rechtsprechung und
Staatenpraxis). Aktualisiert wurden auch die weiterführenden Literaturhinweise vor
den einzelnen Untergliederungen.

Die bisherigen Verfasser freuen sich, dass ab der 14.Auflage Prof. Dr. Markus Kotzur
(Universität Hamburg) das Autorenteam verstärkt. Gleichwohl bleibt es dabei, dass
alle Autoren das Lehrbuch gemeinsam erstellt haben und verantworten.

Die Verfasser danken Eva Bredler und Janek Piorr für den außerordentlichen Einsatz
und die engagierte Mitarbeit an der Fertigstellung dieser Auflage.

Saarbrücken/Brüssel/Hamburg, im Juli 2016 Torsten Stein
Christian von Buttlar

Markus Kotzur





Vorwort zur 11. Auflage

Dieses Lehrbuch erscheint als 11.Auflage des von Prof. Dr. Dr. h. c. Ignaz Seidl-
Hohenveldern im Jahre 1965 begründeten »Völkerrecht« (ab der 10.Auflage Seidl-
Hohenveldern/Stein), jedoch komplett neu bearbeitet. Nach den erheblichen Entwick-
lungen im Völkerrecht in der jüngeren Zeit hätte deren bloße Einarbeitung in die Vor-
auflage der Übersichtlichkeit des Lehrstoffes nicht gedient. Zudem haben sich die Ge-
wichtungen im Völkerrecht im Laufe der Jahre verschoben, so daß die ursprüngliche
Gliederung nicht mehr optimal erschien, um die Ergänzungen in leicht auffindbarer
Weise aufzunehmen. Die Zielsetzung des bisherigen Lehrbuches ist freilich beibehalten
worden. Es soll dem Leser (wie es im Vorwort zur 1.Auflage heißt) »auf knappem
Raum eine Übersicht über das Völkerrecht vermitteln«, etwas vertiefter dort, wo die
Aktualität es erfordert.

Noch weniger als andere Rechtsdisziplinen kennt das Völkerrecht »letzte Wahrhei-
ten«, und gerade im Studium sollte man die ganze Bandbreite der Positionen und Ar-
gumente finden können. Die jetzige Gliederung folgt deswegen, mehr als in früheren
Auflagen, der auch in anderen Lehrbüchern üblichen. Einerseits soll dies dem Leser
Vergleiche ermöglichen mit den übrigen Lehrmeinungen. Auf abweichende Auffas-
sungen wird hingewiesen, eine intensivere Auseinandersetzung damit hätte aber den
vorgegebenen Rahmen gesprengt. Andererseits soll die vorliegende Gliederung es er-
leichtern, in umfangreicheren Werken auf eingehendere Untersuchungen der Spezial-
gebiete des Völkerrechts zurückzugreifen.

Die Verfasser danken Susana Binder, Corinna Contag, Eileen Fuchs, Michael Ganz,
Robin van der Hout, Christian Meiser und Inge Ziegler für die Mitarbeit an der Fertig-
stellung dieses Buches.

Saarbrücken, im Januar 2005 Torsten Stein
Christian von Buttlar
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